
Sozialversicherung: Wenn Sie als Ein-
zelunternehmer gewerblich tätig sind 
– und damit aufgrund einer Gewer-
be- oder anderen Berufsberechtigung 
Wirtschaftskammermitglied - sind Sie 
nach dem gewerblichen Sozialversi-
cherungsrecht (GSVG) bei der Sozial-
versicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) pflichtversichert (vgl 
Sozialversicherungs-Kompass bzw 
Neue-Selbständige-Kompass).

Steuern: Als Einzelunternehmen wer-
den Sie zur Einkommensteuer veran-
lagt; Sie sind ebenfalls verpflichtet, 
Umsatzsteuer abzuliefern (Ausnahme 
„Kleinunternehmer“ = wenn Netto-
Umsatz unter EUR 30.000,00 pro Jahr).

Die OG besteht aus mindestens zwei 
Gesellschaftern, die für die Gesell-
schaftsschulden unmittelbar, als Ge-
samtschuldner und daher auch mit Ih-
rem gesamten Privatvermögen haften. 
Im Zweifel haben die Gesellschafter 
gleiche Einlagen zu leisten; die Einla-
ge kann aber auch in der Leistung von 
Diensten bestehen.

Gründung: Für das Gründen einer OG 
brauchen Sie einen Gesellschaftsver-
trag zwischen mindestens zwei Gesell-
schaftern. Der Gesellschaftsvertrag ist 
vom Gesetz an keine Form gebunden, 
das heißt, Sie dürfen ihn auch mündlich 
schließen. Allerdings wird die Schrift-
form empfohlen, Sie müssen dazu we-
der Notar noch Rechtsanwalt einbezie-
hen.
Im Gesellschaftsvertrag sollten alle 
Rechte und Pflichten der Gesellschaf-
ter untereinander und zur Gesellschaft 
geregelt werden. Dazu gehören zB die 
Geschäftsführung und Vertretung, 
Gewinn- und Verlustbeteiligung, Ab-
stimmungsverhältnis bei wichtigen Ent-
scheidungen, Regelungen für Tod, Aus-
scheiden, Liquidation der Gesellschaft, 
etc.

Firmenbuch: Nachdem Sie den Gesell-
schaftsvertrag abgeschlossen haben, 
müssen Sie die Personengesellschaft 
zur Eintragung in das Firmenbuch an-
melden.

Firma: Der Firmenwortlaut einer OG 
kann als Personen-, Sach- oder Fanta-
siefirma gestaltet sein, wobei ein zwin-
gender Rechtsformzusatz zu verwen-
den ist.

Vertretung: Nach dem Gesetz ist je-
der Gesellschafter berechtigt und ver-
pflichtet, die Gesellschaft zu vertre-
ten. Soll bei mehreren unbeschränkt 
haftenden Gesellschaftern einer (oder 
mehrere) von der Geschäftsführung 
ausgeschlossen werden, muss dies im 
Gesellschaftsvertrag vereinbart und 
im Firmenbuch eingetragen sein. Eine 
beschränkte Vertretungs- und Ge-
schäftsführungsbefugnis bewirkt keine 
Haftungsbeschränkung gegenüber den 
Gläubigern.

Gewerbeberechtigung: Wird die Ge-
sellschaft gewerblich tätig, muss sie um 
eine Gewerbeberechtigung ansuchen, 
die auf die Gesellschaft lautet. Dafür 
muss sie einen gewerberechtlichen 
Geschäftsführer bestellen. Das kann 
entweder ein unbeschränkt haftender 
Gesellschafter sein oder ein voll versi-
cherungspflichtiger Arbeitnehmer.

Sozialversicherung: Bei einer gewerb-
lich tätigen OG sind alle Gesellschafter 
nach dem GSVG bei der SVA pflicht-
versichert (vgl Sozialversicherungs-
Kompass).

Steuern: Die OG ist nicht einkommen-
steuerpflichtig; nur die einzelnen Ge-
sellschafter mit ihrem Gewinnanteil. 
Die Umsatzsteuer ist von der Gesell-
schaft zu entrichten. Weitere Einkünfte 
können bei einem Gesellschafter vor-
liegen, wenn er von der Gesellschaft 
Vergütungen (zB Mitarbeit, Überlassung 
von Wirtschaftsgütern) erhält. Diese 
sind ebenfalls einkommensteuerpflich-
tig. 

Inhaber des Unternehmens ist eine 
einzige Person, die das Unternehmen 
betreibt. Als Einzelunternehmer haften 
Sie unbeschränkt mit Ihrem Privatver-
mögen für die Schulden des Unterneh-
mens.
Weil Sie alleine das volle Risiko tragen, 
steht Ihnen auch der Gewinn alleine 
zu. Als Einzelunternehmer kann man 
selbstverständlich auch Arbeitnehmer 
beschäftigen. Auch die Mitarbeit Ihrer 
Familie ist eine Möglichkeit, Unterstüt-
zung zu finden.

Gründung: Ein Einzelunternehmen ent-
steht grundsätzlich mit der Gewerbe-
anmeldung bzw Bewilligung.

Firmenbuch: Als Einzelunternehmer 
müssen Sie sich erst bei Erreichen der 
Rechnungslegungspflicht in das Firmen-
buch eintragen lassen. Die Grenze der 
Rechnungslegungspflicht liegt grund-
sätzlich bei EUR 700.000,00 Jahresum-
satz. Bei Nichterreichen dieses Schwel-
lenwertes ist eine freiwillige Eintragung 
möglich, jedoch ohne Bilanzierungs-
pflicht. Die Eintragung kann wegen der 
firmenrechtlichen Möglichkeiten inte-
ressant sein.

Firma: Wenn Sie nicht im Firmen-
buch eingetragen sind, müssen Sie zur 
äußeren Bezeichnung der Betriebsstät-
te und auf den Geschäftsurkunden Ih-
ren Familiennamen in Verbindung mit 
mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen verwenden. (Freiwillig) in das 
Firmenbuch eingetragene Einzelunter-
nehmer können Personen-, Sach- oder 
Fantasienamen verwenden, wobei ein 
zwingender Rechtsformzusatz zu ver-
wenden ist. 

Gewerbeberechtigung: Wenn Sie als 
Einzelunternehmer gewerblich tätig 
sind, benötigen Sie dafür eine Gewer-
beberechtigung („Gewerbeschein“). 
Dazu müssen Sie die allgemeinen und 
gegebenenfalls besonderen Voraus-
setzungen für das Erlangen der Ge-
werbeberechtigung erfüllen. Wenn Sie 
die erforderlichen besonderen Voraus-
setzungen nicht nachweisen können, 
können Sie einen gewerberechtlichen 
Geschäftsführer bestellen.

Einzelunternehmen
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Geschäftsführer bestellen. Das kann 
entweder ein unbeschränkt haftender 
Gesellschafter (Komplementär) oder 
ein voll versicherungspflichtiger Arbeit-
nehmer sein.

Sozialversicherung: Bei einer gewerb-
lich tätigen KG sind alle unbeschränkt 
haftenden Gesellschafter nach dem 
GSVG pflichtversichert. Beschränkt 
haftende Gesellschafter können bei 
geringer Beteiligung ASVG pflichtver-
sichert sein, wenn sie mit der Gesell-
schaft ein Arbeitsverhältnis eingehen. 
Besteht kein Dienstverhältnis mit der 
Gesellschaft, liegt also lediglich eine 
Kapitalbeteiligung vor, besteht grund-
sätzlich keine Pflichtversicherung für 
Kommanditisten.

Steuern: Die KG ist nicht einkommen-
steuerpflichtig, nur die einzelnen Ge-
sellschafter mit ihrem Gewinnanteil. 
Die Umsatzsteuer ist von der Gesell-
schaft zu entrichten (vgl hierzu im De-
tail unter „OG“).

Die hohe Attraktivität der GmbH lässt 
sich vor allem aus der beschränkten 
Haftung ableiten. Daher eignet sie sich 
besonders für Zusammenschlüsse von 
Partnern, die zwar in der Gesellschaft 
mitarbeiten, das Risiko aber auf die Ka-
pitaleinlage reduzieren wollen.

Stammkapital: Das Mindeststammka-
pital von GmbHs beträgt EUR 35.000,00 
– die Mindestbareinzahlung beträgt 
insgesamt EUR 17.500,00.

Gründung: Wenn Sie eine GmbH grün-
den, brauchen Sie einen Gesellschafts-
vertrag. Für den Abschluss ist ein Nota-
riatsakt erforderlich.

Firmenbuch: Die Gesellschaft entsteht 
erst mit der Eintragung ins Firmenbuch.

Firma: Der Wortlaut einer GmbH kann 
als Personen-, Sach- oder Fantasiefirma 
gestaltet sein, wobei zwingend die Be-
zeichnung „Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung“ enthalten sein muss; eine 
Abkürzung genügt.

Vertretung: Die GmbH ist als juri-
stische Person zwar rechts-, aber nicht 
handlungsfähig. Deshalb wird sie nach 
außen durch einen oder mehrere han-
delsrechtliche Geschäftsführer vertre-
ten, die im Falle eines Verschuldens für 
den verursachten Schaden voll haften.

Gewerbeberechtigung: Wenn die 
Gesellschaft gewerblich tätig wird, 
braucht sie eine Gewerbeberechtigung, 
die auf die GmbH lautet. Da die Gesell-
schaft erst mit Eintrag ins Firmenbuch 
existiert, kann die Gewerbeanmeldung 
erst danach unter Vorlage eines Fir-
menbuchauszuges bei der Gewerbebe-
hörde durchgeführt werden.
Für die Gewerbeberechtigung muss die 
GmbH einen gewerberechtlichen Ge-
schäftsführer ernennen. Dieser muss 
alle persönlichen Voraussetzungen 
erfüllen und sich im Betrieb entspre-
chend betätigen.

Sozialversicherung: Als reiner Gesell-
schafter einer GmbH unterliegen Sie 
grundsätzlich keiner Pflichtversiche-
rung. Sind Sie als Gesellschafter einer 
gewerblich tätigen GmbH gleichzeitig 
handelsrechtlicher Geschäftsführer, so 
sind Sie nach GSVG pflichtversichert.
Eine Ausnahme besteht, wenn der 
Gesellschafter-Geschäftsführer keinen 
beherrschenden Einfluss auf die Gesell-
schaft ausüben kann - in diesen Fällen 
kommt eine Pflichtversicherung nach 
ASVG in Betracht.

Steuern: Die Gesellschaft unterliegt 
mit ihrem Gewinn der Körperschaft-
steuer (25%; Mindestkörperschaftsteu-
er iHv EUR 1.750).
Gewinnausschüttungen unterliegen 
der Kapitalertragsteuer (25%).
Gehälter, die sich die Gesellschafter 
für ihre Leistungen für die Gesellschaft 
ausbezahlen lassen, unterliegen entwe-
der der Lohnsteuer oder der Einkom-
mensteuer. Vergütungen sind einkom-
mensteuerpflichtig.

Die KG besteht aus mindestens einem 
unbeschränkt haftenden Gesellschaf-
ter (Komplementär) und mindestens 
einem beschränkt haftenden Gesell-
schafter (Kommanditist).
Als Komplementär haften Sie gegen-
über den Gläubigern persönlich, unbe-
schränkt und unmittelbar. Als Komman-
ditist haften Sie den Gläubigern nur mit 
jener Summe, die als Hafteinlage im Fir-
menbuch eingetragen ist. Die Höhe der 
Einlage ist frei wählbar.

Gründung: Die Gründung einer KG 
setzt einen Gesellschaftsvertrag zwi-
schen mindestens einem Komplemen-
tär und einem Kommanditisten voraus 
(vgl hierzu im Detail unter „OG“).

Firmenbuch: Nachdem Sie den Gesell-
schaftsvertrag abgeschlossen haben, 
müssen Sie die KG zur Eintragung ins 
Firmenbuch anmelden.

Firma: Der Firmenwortlaut einer OG 
kann als Personen-, Sach- oder Fanta-
siefirma gestaltet sein, wobei ein zwin-
gender Rechtsformzusatz zu verwen-
den ist. Der Name des Kommanditisten 
darf nicht aufgenommen werden.

Vertretung: Nach dem Gesetz ist jeder 
unbeschränkt haftende Gesellschafter 
berechtigt und verpflichtet, die Gesell-
schaft zu vertreten. Soll bei mehreren 
unbeschränkt haftenden Gesellschaf-
tern einer (oder mehrere) von der Ge-
schäftsführung ausgeschlossen werden, 
muss dies im Gesellschaftsvertrag ver-
einbart und im Firmenbuch eingetragen 
sein. Eine Beschränkung der Vertre-
tungs- und/oder Geschäftsführungs-
befugnis kann nie eine Haftungsbe-
schränkung gegenüber den Gläubigern 
bewirken.
Kommanditisten können die Gesell-
schaft nicht nach außen vertreten. 
Ihnen stehen nur bestimmte Kontroll-
rechte zu, die durch den Gesellschafts-
vertrag verändert werden können.

Gewerbeberechtigung: Wird die Ge-
sellschaft gewerblich tätig, muss sie um 
eine Gewerbeberechtigung ansuchen, 
die auf die Gesellschaft lautet. Dafür 
muss sie einen gewerberechtlichen 

Kommanditgesellschaft (KG)
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Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (GmbH)


